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, n- 4922 der Beilagen zu den stenographisdien Protokollen des Nati;nalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode ' 

'Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER , 

ZI.17.259-I!4!75 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENYA 

Parlament 
1010 Wie n 

27.August 1975 

, ~~23/A.B. 
ZU ,et2/f jJ. 
Präs. am. __ -~-a~~ ;975 

Die Abgeordneten zum Nationalrat SANDMEIER,KRAFT 
und Genossen haben am 1. Juli 1975 unter der Nr.2224!J 
an mich eine Anfrage betreffend Einstellung von Soziolo­
gen in den Bundesdienst gerichtet, welche folgenden 
Wortlaut hat,: 

"1 • Wie ,viele Dienstposten wurden für Soziologen im Be- ' 
,reich,der Bundesverwaltung aufgeteilt nach Ressorts 
seit 1970 geschaffen? 

2. WievieleSoziologen\vurden seit 1970 - getrennt 
nach Ressorts -:-in den Bundesdienst,aufgenommen?tI 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu be­
antworten: 

Grundsätzlich möchte ich darauf hinweisen ,daß 
im Dienstpostenplan nic'ht Dienstposten dafür geschaffen 
werden, um Absolventen einer bestimmten Hochschulrich:­

't\l.ng im Bundesdienst "unterzubringen", .sondern ,nur in 
,der Art und in dem Umfang, als es dem nachgewiesenen 

, notwendigen Bedarf entspricht. 
,'Der Abschluß der Sozial- und wirtschaftswissenschaft­

lichen Studien ohne Einschränkung auf eine ,bestimmte, 
Studienrichtung ist nebem dem Abschlu.ß von anderen Stu..;.. 
dienrichtungen als Anstellungserfordernis für mehrere' 
Dienst zwei ge der Dienstzwe1geordnung für die Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung (Anlage i zumG'ehal tsüber-
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leitungsgesetz, BGBl.Nr.22/1947) vorgesehen und zwar 

fü~ die Dienstzweige 
2.Höherer Dienst bei den Arbeitsämtern 
4.Höherer Archivdienst 
9.Höh€rer Dienst der Berufsberatung 

17:Höherer Dienst an Justizanstalten und in 
der Be\vährungshilfe 

20.Höherer Ministerialdienst 
28.Höherer Redaktionsdienst 
31.Sozial- und wirtschaftskundiger Ver­

waltungsdienst 
32.Höherer Statistischer Dienst 
46.Wissenschaftlicher Dienst 

Lediglich für den Dienstzweig Nr.31. "Sozial-
und wirtschaftskundiger Verwaltungsdienst" ist ausschließ­
lich der Abschluß der Sozial- und \liirtschaftswissen~ 
schaftlichen Studien als Anstellungserfordernis bestimmt. 

In der Zeit von 19'70 bis 1975 wurde die Anzahl, 
der in den oben erwär~~ten Dienstzweigen vorgesehenen 
Dienstposten zum Teil erhöht. Da jedoch - wie bereits 
erwähnt - für die oben genannten Dienstzweige mit Aus-

.' nahme des Dienstzweiges Nr.31 der Abschluß auch anderer 
Studienrichtungen als der für Sozialwissenschaft als 

Anstellungserfordernis vorgesehen sind, können diese 
Dienstposten nicht ausschließlich als solche für Sozio­
logenbezeichnet werden. 

Eine Umfrage bei sämtlichen Bundesministerieri, 
wieviele Soziologen seit 1970 in den Bundesdienst auf­
genomraenworden sind, hatte folgendes Er'gebnis: 

In dieser Zeit wurden eingestellt im 
Bundeskanzleramt 
Justiz 
soiiale Verwaltung 
vIissenschaft u. Forschung 

2 Soziologen 
3 _11_ 

3 _n_ 

45 _n_ .J' 

In den anderen Ressorts fand eine Anstellu.ng von 
Soziologen nicht statt. 
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